


 

Frage 2: Ergebnisse der Feststellungen (sowie Sachverständigengutachten) je Straßenstelle oder -

strecke, welche Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle ergriffen werden können (gem. § 96 

Abs. 1 StVO) 

Die begehrte Information kann – soweit sie bei uns vorhanden und verfügbar ist – dem Anhang 

entnommen werden.  

Die Information wird abweichend vom begehrten Zeitraum (1.1.2000 bis 30.10.2025) für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 übermittelt, wobei auf die Begründung hinsichtlich des fehlenden 

Informationswertes unter Frage 1 verwiesen wird. 

 

Frage 3: Als unfallverhütend festgestellten und unverzüglich verwirklichten Maßnahmen je 

Straßenstelle oder -strecke (gem. § 96 Abs. 1a StVO) 

Die begehrte Information kann – soweit sie bei uns vorhanden und verfügbar ist – dem Anhang 

entnommen werden.  

Die Information wird abweichend vom begehrten Zeitraum (1.1.2000 bis 30.10.2025) für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 übermittelt, wobei auf die Begründung hinsichtlich des fehlenden 

Informationswertes unter Frage 1 verwiesen wird. 

 

Frage 4: Umstände je Straßenstelle oder -strecke, die der Verwirklichung der als unfallverhütend 

festgestellten Maßnahmen entgegenstehen (gem. § 96 Abs. 1a StVO) 

Die begehrte Information kann – soweit sie bei uns vorhanden und verfügbar ist – dem Anhang 

entnommen werden.  

Die Information wird abweichend vom begehrten Zeitraum (1.1.2000 bis 30.10.2025) für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 übermittelt, wobei auf die Begründung hinsichtlich des fehlenden 

Informationswertes unter Frage 1 verwiesen wird. 

 

Frage 5: Liste und Inhalt der Aktenvermerke für jene Straßenstellen oder -strecken, bei denen die 

Landesregierung oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für die 

Ergreifung der Maßnahme zuständig ist (gem. § 96 Abs. 1a StVO) 

Hierzu sind keine Informationen vorhanden und verfügbar. Die zuständige Behörde ist gemäß 

§ 94b Abs 1 lit h StVO die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde. 

 

Frage 6: Von der Landesregierung bzw. vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie ergriffene Maßnahmen an den Straßenstellen oder -strecken in deren jeweiliger 

Zuständigkeit 

Hierzu sind keine Informationen vorhanden und verfügbar. Die zuständige Behörde ist gemäß 

§ 94b Abs 1 lit h StVO die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde. 

 

 

 




